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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung ersucht den federführenden 
Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

– unter Hinweis auf Artikel 45 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV),

– unter Hinweis auf den Jahresbericht 2018 der Kommission über die 
Arbeitskräftemobilität innerhalb der EU,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2014/54/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 16. April 2014 über Maßnahmen zur Erleichterung der Ausübung der 
Rechte, die Arbeitnehmern im Rahmen der Freizügigkeit zustehen1,

– unter Hinweis auf den Bericht der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat 
und den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss vom 4. Dezember 2018 über 
die Umsetzung der Richtlinie 2014/54/EU über Maßnahmen zur Erleichterung der 
Ausübung der Rechte, die Arbeitnehmern im Rahmen der Freizügigkeit zustehen 
(COM(2018)0789),

– unter Hinweis auf den Sonderbericht Nr. 6/2018 des Europäischen Rechnungshofs mit 
dem Titel „Freizügigkeit der Arbeitnehmer – die Grundfreiheit ist gewährleistet, eine 
bessere Zielausrichtung der EU-Mittel würde jedoch die Mobilität von Arbeitnehmern 
fördern“,

– unter Hinweis darauf, dass die Verordnung (EU) 2019/1149 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Errichtung einer Europäischen 
Arbeitsbehörde am 11. Juli 2019 im Amtsblatt veröffentlicht wurde2 und am 31. Juli 
2019 in Kraft trat,

– unter Hinweis auf die von seiner Generaldirektion Interne Politikbereiche im Oktober 
2019 veröffentlichte Studie zum Thema „Beschäftigung in der Landwirtschaft der EU: 
Aktuelle Herausforderungen und Ausblick“3,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 23. März 2020 über die 
Umsetzung von „Green Lanes“ im Rahmen der Leitlinien für 
Grenzmanagementmaßnahmen zum Schutz der Gesundheit und zur Sicherstellung der 
Verfügbarkeit von Waren und wesentlichen Dienstleistungen (C(2020)1897),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Juni 2020 zum europäischen Schutz von 

1 ABl. L 128 vom 30.4.2014, S. 8.
2 ABl. L 186 vom 11.7.2019, S. 21.
3 Studie „Beschäftigung in der Landwirtschaft der EU: Aktuelle Herausforderungen und Ausblick“, Europäisches 
Parlament, Generaldirektion Interne Politikbereiche, Fachabteilung Struktur- und Kohäsionspolitik, 
Oktober 2019.
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Grenzgängern und Saisonarbeitskräften im Zusammenhang mit der COVID-19-Krise4,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 30. März 2020 mit dem Titel: 
„Leitlinien zur Ausübung der Freizügigkeit der Arbeitskräfte während des COVID-19-
Ausbruchs“ (C(2020)2051),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 16. Juli 2020 mit dem Titel: 
„Leitlinien für Saisonarbeitnehmer in der EU im Zusammenhang mit dem COVID-19-
Ausbruch“ (C(2020)4813),

A. in der Erwägung, dass der Grundsatz der Freizügigkeit der Arbeitnehmer in Artikel 45 
AEUV verankert ist;

B. in der Erwägung, dass die Arbeitskräftemobilität nicht nur schrankenlos, sondern auch 
fair sein sollte; in der Erwägung, dass der Grundsatz der Gleichbehandlung in 
Artikel 45 Absatz 2 AEUV verankert ist und dass nach diesem Grundsatz jede auf der 
Staatsangehörigkeit beruhende unterschiedliche Behandlung von Arbeitnehmern aus 
den Mitgliedstaaten in Bezug auf Beschäftigung, Entlohnung und sonstige 
Arbeitsbedingungen untersagt ist; in der Erwägung, dass dieser Grundsatz 
gleichermaßen für Grenzgänger und Saisonarbeitnehmer gilt, denen im Einklang mit 
den Rechtsvorschriften der EU die gleiche Behandlung wie den Arbeitnehmern, die 
Staatsangehörige ihres Aufnahmemitgliedstaats sind, zugesichert sein muss, wenn es 
um gleiche Rechte, gleiche Arbeitsbedingungen oder gleichen Schutz geht;

C. in der Erwägung, dass aus Artikel 153 Absatz 5 AEUV eindeutig hervorgeht, dass die 
Festlegung von Mindestlöhnen in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt und es der 
EU untersagt ist, unmittelbar auf das Lohnniveau Einfluss zu nehmen;

D. in der Erwägung, dass es der Bevölkerungsstatistik von Eurostat zufolge im Jahr 2017 
in der EU-28 17 Millionen Menschen gab, die in einem anderen Mitgliedstaat lebten, 
wovon 12,4 Millionen im erwerbsfähigen Alter (erwerbstätig oder arbeitsuchend) 
waren;

E. in der Erwägung, dass im Agrarsektor Arbeitskräftemangel herrscht; in der Erwägung, 
dass die landwirtschaftliche Tätigkeit die wichtigste Stütze des wirtschaftlichen und 
sozialen Gefüges der ländlichen Gebiete ist;

F. in der Erwägung, dass Saisonarbeitskräfte als wesentliche Arbeitskräfte betrachtet 
werden und während der Pandemiebeschränkungen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt 
waren;

G. in der Erwägung, dass in der EU jedes Jahr schätzungsweise 800 000 bis 1 Million 
Saisonarbeitskräfte eingestellt werden, vor allem im Agrar- und Lebensmittelsektor, 
wobei saisonale Spitzen die Beschäftigung einer hohen Zahl von Wanderarbeitnehmern 
erfordern, um den Bedürfnissen und Anforderungen des Sektors gerecht zu werden;

H. in der Erwägung, dass sich in der COVID-19-Krise gezeigt hat, wie unverzichtbar 
Saisonarbeitskräfte für die Sicherstellung der Ernährungssicherheit und des 

4 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0176.
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reibungslosen Funktionierens der Lebensmittelversorgungskette sowie für die 
Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze im Agrar- und Lebensmittelsektor auf dem 
Höhepunkt der Krise im Bereich der öffentlichen Gesundheit waren;

I. in der Erwägung, dass die auf nationaler Ebene als Reaktion auf die COVID-19-
Pandemie ergriffenen Maßnahmen und die Beschränkungen der 
Arbeitnehmerfreizügigkeit es Saisonarbeitnehmern erschwert haben, Binnengrenzen zu 
passieren, um in ihre Zielländer zu gelangen, wodurch ein Teil des Agrarsektors 
lahmgelegt wurde;

J. in der Erwägung, dass die Arbeitskräftemobilität ausdrücklich vom Europäischen 
Sozialfonds (ESF) und dem EU-Programm für Beschäftigung und soziale Innovation 
(EaSI) abgedeckt wird, sowie in der Erwägung, dass der Europäische Rechnungshof 
darauf hingewiesen hat, dass, „[d]a die beiden EU-Fonds, mit deren Mitteln die 
Mobilität der Arbeitskräfte unterstützt wird (ESF und EaSI), auf ähnliche Ziele 
ausgerichtet sind, […] eine Komplementarität der beiden Instrumente mit 
Herausforderungen verbunden [ist]“ und dass „der Kommission nicht bekannt“ ist, 
„[w]ie der ESF von den einzelnen Mitgliedstaaten zur Unterstützung der 
Arbeitskräftemobilität genutzt wird“;

K. in der Erwägung, dass Agrarexporte zur Verwirklichung der Ziele der EU in den 
Bereichen Wachstum und Beschäftigung beitragen;

1. begrüßt den von der Kommission im März 2018 vorgelegten Legislativvorschlag für 
eine Verordnung zur Errichtung einer Europäischen Arbeitsbehörde, mit der 
sichergestellt werden soll, dass die EU-Vorschriften zur Arbeitskräftemobilität auf faire, 
einfache und wirksame Weise durchgesetzt werden und es zu keinen Beschränkungen 
dieser Mobilität im Binnenmarkt kommt, wie sie von einigen Mitgliedstaaten in Form 
von bürokratischen Hürden oder zusätzlichen Maßnahmen vorgenommen werden, 
wodurch der Zugang zur Beschäftigung behindert wird; bedauert jedoch, dass die 
Europäische Arbeitsbehörde nach Stand der Dinge voraussichtlich erst 2024 ihren 
vollen Betrieb aufzunehmen;

2. betont, dass die Freizügigkeit der Arbeitnehmer – und insbesondere der 
Wanderarbeitnehmer – für den europäischen Agrarsektor von entscheidender 
Bedeutung ist, wenn es darum geht, auf wiederkehrende und saisonale Nachfragespitzen 
im Landwirtschaftssektor zu reagieren, die mit dem lokalen Angebot an Arbeitskräften 
nicht abgedeckt werden können;

3. fordert die Europäische Arbeitsbehörde nachdrücklich auf, Maßnahmen zur 
Regulierung, Zulassung und Überwachung von Personalagenturen (einschließlich 
solcher mit Sitz in Drittländern) zu fördern und Landwirtschaftsverbänden nahezulegen, 
Überwachungsmechanismen einzuführen und gemeinsame Standards für 
menschenwürdige Arbeit festzulegen; stellt fest, dass diese gemeinsamen Standards für 
menschenwürdige Arbeit auch den Grundsatz des gleichen Entgelts für gleiche Arbeit 
am gleichen Arbeitsplatz umfassen sollten;

4. erkennt an, dass einige Zuständigkeiten für die Festlegung solcher Standards auf 
nationaler Ebene verbleiben und die EU daher nicht eingreifen kann;
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5. stellt fest, dass in mehreren Mitgliedstaaten, wie Dänemark, Italien und Spanien, in den 
letzten Jahren der Anteil der Wanderarbeitnehmer in der Landwirtschaft deutlich 
zugenommen hat;

6. betont, dass sich die infolge der COVID-19-Krise eingeführten Beschränkungen der 
Bewegungsfreiheit unverhältnismäßig negativ auf die Verfügbarkeit von 
Saisonarbeitskräften für wichtige landwirtschaftliche Arbeit und die gesamte 
Lebensmittelversorgungskette ausgewirkt haben; weist in diesem Zusammenhang 
darauf hin, wie wichtig ein uneingeschränkt funktionierender Binnenmarkt mit klaren 
Leitlinien und einer einheitlichen Auslegung durch die Mitgliedstaaten ist;

7. betont, dass die vollständige und ordnungsgemäße Umsetzung der Richtlinie 
2014/36/EU über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von 
Drittstaatsangehörigen zwecks Beschäftigung als Saisonarbeitnehmer durch die 
Mitgliedstaaten sichergestellt und überwacht werden sollte, um sicherzustellen, dass 
Mindeststandards eingehalten werden;

8. ist der Ansicht, dass es dringend eines besseren Rechtsrahmens und einer stärkeren 
Fokussierung auf die Umsetzung und Durchsetzung des Arbeitsrechts bedarf, auch im 
Hinblick auf die Arbeitnehmerrechte und den Sozial- und Krankenversicherungsschutz, 
insbesondere was atypische und mit Ausbeutung einhergehende 
Beschäftigungsverhältnisse betrifft, denen Grenzgänger und Saisonarbeitskräfte in 
besonderem Maße ausgesetzt sind;

9. ist besorgt über die Arbeits-, Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen sowie die 
sozialen Bedingungen, unter denen manche Wander- und Saisonarbeitnehmer arbeiten, 
und weist darauf hin, wie wichtig es ist, die Einhaltung der arbeitsrechtlichen 
Vorschriften zu überwachen, Schwarzarbeit zu bekämpfen und die Einhaltung von 
Sozial- und Sicherheitsstandards zu überwachen, die die soziale und wirtschaftliche 
Integration von Wander- und Saisonarbeitnehmern voranbringen;

10. nimmt mit Besorgnis die prekären Arbeits- und Lebensbedingungen zur Kenntnis, 
denen Saisonarbeitskräfte und Grenzgänger häufig ausgesetzt sind, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, für Gleichbehandlung, sozialen Schutz und Zugang zur 
Gesundheitsversorgung zu sorgen;

11. fordert die rasche Umsetzung der europäischen Säule sozialer Rechte und insbesondere 
der Richtlinie (EU) 2019/1152 über transparente und vorhersehbare 
Arbeitsbedingungen, um unter anderem das Recht auf eine faire und gleiche 
Behandlung in Bezug auf Arbeitsbedingungen, Zugang zu sozialem Schutz und 
Weiterbildung für Arbeitnehmer sicherzustellen;

12. betont, dass schutzbedürftige Arbeitnehmer wie Frauen und Migranten in besonderem 
Maße dem Risiko ausgesetzt sind, Opfer physischer und psychischer Gewalt zu werden; 
fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten daher auf, ihre Bemühungen zur 
Verhinderung, Unterbindung und Bestrafung von Ausbeutung und sonstigen Formen 
des Missbrauchs zu intensivieren;

13. stellt fest, dass neben den Landbesitzern und ihren Familien zehn Millionen Menschen 
im europäischen Agrarsektor beschäftigt sind, was einen erheblichen Teil der ländlichen 
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Bevölkerung ausmacht;

14. betont, wie wichtig es ist, dafür zu sorgen, dass die ländlichen Gebiete mit den 
notwendigen grundlegenden öffentlichen Einrichtungen ausgestattet werden, um in 
diesen Gebieten die ordnungsgemäße und dauerhafte Eingliederung von Frauen in das 
Erwerbsleben zu ermöglichen; betont in diesem Zusammenhang, dass es von 
entscheidender Bedeutung ist, die Arbeit anzuerkennen, die von Frauen in der 
Landwirtschaft geleistet wird, insbesondere um sicherzustellen, dass Ehepartnerinnen in 
der Landwirtschaft über einen angemessenen beruflichen Status verfügen, der ihnen den 
Zugang zu Sozialversicherungsschutz, Weiterbildung, Mutterschaftsurlaub und Rente 
ermöglicht;

15. weist darauf hin, dass eine bessere Ausrichtung der EU-Mittel wie etwa der Mittel des 
Europäischen Sozialfonds und der Instrumente im Rahmen des EaSI-Programms die 
Mobilität der Arbeitnehmer, die Inklusion und eine bessere Schulung und 
Sensibilisierung im Bereich Gesundheit und Sicherheit fördern würde, wodurch eine 
bessere Nutzung der verfügbaren Informationen ermöglicht und die Erhebung und 
Nutzung von Daten zu Mustern im Bereich der Arbeitnehmermobilität und zu 
Ungleichgewichten auf dem Arbeitsmarkt verbessert würde; fordert Unterstützung für 
den Schutz von Arbeitnehmern, die im Agrar- und Lebensmittelsektor Risiken 
ausgesetzt sind;

16. betont, dass europäische Saisonarbeitnehmer in der Landwirtschaft oft nicht in der Lage 
sind, ihre Reisen und die Tage, die sie in einem anderen Mitgliedstaat verbringen, lange 
im Voraus vorherzusehen; betont, dass es daher Ad-hoc-Regeln und schneller 
Kontrollen bedarf, damit sie sich innerhalb der EU frei bewegen können;

17. erkennt die Fortschritte an, die in den Mitgliedstaaten beim Schutz der 
landwirtschaftlichen Zeitarbeitskräfte erzielt wurden; fordert eine Kampagne, in deren 
Rahmen genaue Informationen über die Lage der Arbeitnehmer in der Landwirtschaft 
bereitgestellt werden; betont, dass die Mitgliedstaaten die Rechte der Arbeitnehmer in 
der Landwirtschaft achten müssen;

18. fordert die Kommission nachdrücklich auf, dafür zu sorgen, dass die Strategie „Vom 
Hof auf den Tisch“ und die derzeitige Überarbeitung der gemeinsamen Agrarpolitik 
(GAP) den Arbeitnehmern in der Landwirtschaft in Europa, einschließlich 
Saisonarbeitskräften, Wanderarbeitnehmern und anderen mobilen Arbeitnehmern, 
gerecht werden, indem sie in die neue GAP eine soziale Dimension aufnimmt und die 
Finanzierung von der Erfüllung der sozialen und arbeitsrechtlichen Anforderungen und 
Standards abhängig macht, um die Rechte, die Löhne, die Gesundheit und die soziale 
Sicherheit aller Arbeitnehmer zu schützen und so die Gleichbehandlung und den 
Umweltschutz zu fördern;

19. ist der Auffassung, dass Familienangehörige nach wie vor die überwiegende Mehrheit 
der landwirtschaftlichen Arbeitskräfte in Europa ausmacht und dass die unzureichende 
generationelle Erneuerung und die demografischen Entwicklungen die größten 
Herausforderungen für den Agrarsektor in der gesamten EU darstellen und dazu führen, 
dass die Zahl der Landwirte in dem Sektor Jahr für Jahr zurückgeht, weshalb ein 
besonderes Augenmerk auf die Förderung und Unterstützung von neuen 
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Marktteilnehmern und Junglandwirten gerichtet werden sollte; stellt fest, dass sich die 
Lage durch die mangelnde Rentabilität vieler landwirtschaftlicher Betriebe verschärft 
hat, was diese Tätigkeit für junge Menschen unattraktiv macht; hält es daher für 
notwendig, die nächste Generation von Familienbetrieben sowie Junglandwirte, die neu 
in diesem Sektor sind, zu unterstützen, da diese Unterstützung in die GAP integriert ist;

20. weist darauf hin, dass die auf Junglandwirte ausgerichteten GAP-Maßnahmen dazu 
beitragen, die Beschäftigung in der Landwirtschaft zu erhalten, insbesondere durch die 
Unterstützung der Betriebsnachfolge und die Schaffung lokaler Arbeitsplätze sowohl in 
der Landwirtschaft als auch in den vor- und nachgelagerten Sektoren; fordert, dass die 
Arbeit in der Landwirtschaft weiterhin eine zukunftsorientierte, attraktive Berufswahl 
sein muss, die mit Anerkennung und guter Bezahlung einhergeht; fordert die 
Kommission daher auf, sich verstärkt darum zu bemühen, dass die Arbeit in der 
Landwirtschaft für junge Menschen attraktiv bleibt;

21. bedauert jedoch, dass dieser positive Trend aufgrund zahlreicher anderer 
wirtschaftlicher Faktoren, die die Beschäftigung in der Landwirtschaft beeinflussen, wie 
etwa der Zugang zu Krediten und Land sowie fehlende Nachfolgeplanung und fehlende 
steuerliche Anreize, nach wie vor sehr schwach ausgeprägt ist;

22. stellt fest, dass es in einigen landwirtschaftlichen Betrieben vereinzelte Fälle von 
schwerwiegenden Verstößen gegen die Arbeitsvorschriften gibt, und fordert 
vorbildliche Maßnahmen zur Wahrung der Rechte der Arbeitnehmer in der 
Landwirtschaft;

23. ist der Ansicht, dass der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften eines der 
Hauptprobleme der landwirtschaftlichen Betriebe in Südeuropa ist; betont, dass die 
Abstimmung von Kompetenzen und Qualifikationen mit Beschäftigungsmöglichkeiten 
in der Landwirtschaft eine Voraussetzung für die Schaffung eines wettbewerbsfähigen 
Arbeitsmarkts in der Europäischen Union ist;

24. betont, dass die Diversifizierung der Aufgaben eine steigende Nachfrage nach 
qualifizierten Arbeitskräften in der Landwirtschaft zur Folge hat;

25. weist darauf hin, dass die technische und höhere Bildung in der Landwirtschaft eine 
Schlüsselrolle bei der Gestaltung des Raums der Bildung und Forschung in der EU 
spielt;

26. betont, wie wichtig es ist, den künftigen landwirtschaftlichen Fachkräften den Zugang 
zum Mobilitätsprogramm Erasmus+ zu ermöglichen, um ihnen die Möglichkeit zu 
geben, neues Know-how zu erwerben und ihre Kompetenzen zu verbessern und 
gleichzeitig die Anerkennung von Qualifikationen auf EU-Ebene sicherzustellen;

27. ist der Ansicht, dass eine zielgerichtete Unterstützung für die Dreierachse der 
Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft, Forschung und Unternehmertum bedeutende 
Ergebnisse zeitigen kann;

28. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Ausbildung in der Landwirtschaft an die Bedürfnisse 
des landwirtschaftlichen Arbeitsmarkts anzupassen und lebenslanges Lernen zu fördern, 
um dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken;
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29. betont, dass insbesondere während der derzeitigen COVID-19-Krise die Agrar- und 
Lebensmittelversorgungsketten und die Ernährungssicherheit garantiert werden müssen; 
weist darauf hin, dass Saisonarbeitskräfte insbesondere im Obst-, Gemüse- und 
Weinbau für das reibungslose und ordnungsgemäße Funktionieren der Landwirtschaft 
unverzichtbar sind; weist darauf hin, dass es von grundlegender Bedeutung ist, die 
Rechte, die Gesundheit und die Sicherheit der Arbeitnehmer im Agrar- und 
Lebensmittelsektor zu schützen und zu garantieren, insbesondere während der 
derzeitigen COVID-19-Krise;

30. vertritt die Ansicht, dass Saisonarbeitskräfte eine wichtige Rolle in der Landwirtschaft 
spielen, weshalb es von größter Bedeutung ist, ihre Rechte im Bereich der 
Arbeitsbedingungen schützen und das gleiche Schutzniveau zu garantieren, das für 
einheimische Arbeitnehmer gilt, sowie dafür zu sorgen, dass die 
Beschäftigungsmitgliedstaaten gemäß dem Grundsatz der Anwendbarkeit des am 
Arbeitsort geltenden Rechts (lex loci laboris) einen Anspruch auf soziale Absicherung 
gewähren;

31. ist der Auffassung, dass das seit langem bestehende völlige Fehlen einer fairen 
Entlohnung, das unmittelbar mit europäischen und internationalen Vorschriften über 
Märkte zusammenhängt, eine der Hauptursachen für die Probleme im Zusammenhang 
mit dem Generationenwechsel und der Erhaltung der Attraktivität der Landwirtschaft 
darstellt;

32. weist darauf hin, dass der Mangel an Arbeitskräften dazu führt, dass Landwirte und 
Lebensmittelerzeuger in der EU zunehmend von angeworbenen Saisonarbeitskräften 
abhängig sind, wobei ein Großteil der Saisonarbeitskräfte in der EU-Landwirtschaft aus 
wirtschaftlich gefährdeten sozialen Gruppen aus Mittel- und Osteuropa stammt;

33. bedauert, dass infolge der COVID-19-Epidemie die berufsbedingten Risiken für die 
Sicherheit und Gesundheit von Saisonarbeitskräften zugenommen haben, was zu einer 
weiteren Ausbreitung der Infektionen und zur Herausbildung von Krankheitsclustern 
geführt hat; fordert die Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang auf, angesichts der 
COVID-19-Epidemie die kürzlich angenommenen Leitlinien zu Saisonarbeitskräften in 
der EU in vollem Umfang zu nutzen, um für die Rechte, die Gesundheit und die 
Sicherheit der Saisonarbeitskräfte besser Sorge zu tragen;

34. weist darauf hin, dass technologische Innovationen, künstliche Intelligenz und digitale 
Technologien Motoren für den Strukturwandel in den landwirtschaftlichen Betrieben 
und auf den landwirtschaftlichen Arbeitsmärkten sind und dass viele Betriebe in ganz 
Europa beim Übergang zum verstärkten Einsatz von technologischen Innovationen 
durch Schulungen – insbesondere im Bereich digitaler Kompetenzen – für Fachkräfte in 
der Landwirtschaft unterstützt werden müssen; weist darauf hin, dass die 
landwirtschaftlichen Betriebe nicht ausreichend auf technologische Innovationen 
vorbereitet sind, was auf das niedrige Niveau der landwirtschaftlichen Ausbildung der 
Betriebsleiter zurückzuführen ist, das sich von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat erheblich 
unterscheidet, sowie auf das Fehlen einer ganzheitlichen Politik in den einzelnen 
Mitgliedstaaten in Bezug auf Digitalisierung und die Einführung neuer Technologien in 
der Landwirtschaft; weist nachdrücklich darauf hin, dass landwirtschaftliche 
Beratungsdienste eine wichtige Rolle dabei spielen, den Landwirten technologische und 
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wissenschaftliche Informationen zur Verfügung zu stellen und den Zugang zu 
Innovationen zu verbessern;

35. stellt fest, dass die derzeitige Tendenz zu einem technologieorientierten Agrarsektor das 
Potenzial birgt, die Arbeitskosten zu erhöhen, da die Landwirtschaft besser qualifizierte 
Arbeitskräfte benötigen wird;

36. betont, dass alle Arbeitnehmer in der Branche mehr Ausbildung, Bildung und 
Weiterbildung benötigen werden, um der Herausforderung einer verstärkten 
technologischen Innovation und Modernisierung zu begegnen, und stellt fest, dass diese 
verstärkte Ausbildung in enger Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern auf dem 
Arbeitsmarkt geplant werden sollte;

37. betont, dass Unterstützung und Beratung im Hinblick auf Nachhaltigkeit und 
Digitalisierung bereitgestellt werden müssen; ist der Ansicht, dass der Bereitstellung 
grundlegender digitaler Kompetenzen für alle Menschen, die landwirtschaftliche 
Tätigkeiten ausüben, einschließlich Informationen über ihre Rechte und Pflichten im 
Rahmen der Digitalisierung, Vorrang eingeräumt werden muss;

38. fordert daher die Förderung der Aus- und Weiterbildung im digitalen Bereich sowie 
Unterstützung und Beratung für Arbeitnehmer und Arbeitgeber in der Landwirtschaft;

39. stellt fest, dass es sich bei der durch die Herausforderungen des Jahres 2020 erzeugten 
Digitalisierungswelle um einen dynamischen Trend handelt, der – sofern er durch 
abgestimmte Investitionen der Privatwirtschaft und des öffentlichen Sektors unterstützt 
wird – in erheblichem Maße zur Bekämpfung des Rückgangs der ländlichen 
Bevölkerung beitragen kann;

40. hält es für unumgänglich, dass Landwirtschafts- und Viehzuchtbetriebe rentabel sind 
und nicht unter den Produktionskosten verkaufen, damit hochwertige Arbeitsplätze 
geschaffen werden können;

41. ist der Ansicht, dass bestimmte regionale Regelungen zur Unterstützung von 
Teilzeitbeschäftigten der Schattenwirtschaft und der informellen Beschäftigung 
Vorschub leisten;

42. weist darauf hin, dass die Erhaltung der Beschäftigung in der Landwirtschaft und einer 
angemessenen Rentabilität landwirtschaftlicher Betriebe entscheidend für die 
Aufrechterhaltung der ländlichen Wirtschaft und die Raumplanung ist und daher größte 
Bedeutung hat, da viele andere Arbeitsplätze in anderen Branchen von ihr abhängen, 
was zeigt, dass dringend Maßnahmen erforderlich sind, die über die GAP-Reform 
hinausgehen;

43. betont, dass der Agrotourismus das Potenzial hat, Arbeitsplätze zu schaffen, und daher 
gefördert werden sollte;

44. weist darauf hin, dass die Erhaltung von Arbeitsplätzen in der Landwirtschaft eine 
entscheidende Rolle spielt, wenn es darum geht, das Leben und die Wirtschaft im 
ländlichen Raum sowie in Bergregionen und Gebieten in äußerster Randlage zu 
erhalten, und daher von erheblicher Bedeutung ist;
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45. betont, wie wichtig es ist, die Mobilität von Saisonarbeitskräften zu erleichtern, 
insbesondere in Grenzgebieten, da der Fortbestand europäischer 
Landwirtschaftsbetriebe von solchen Arbeitskräften abhängt, wie es sich in der COVID-
19-Krise gezeigt hat;

46. betont, dass unlautere Wettbewerbspraktiken innerhalb der EU, die das reibungslose 
Funktionieren des Binnenmarkts behindern, unbedingt bekämpft werden müssen; betont 
in diesem Zusammenhang, wie wichtig die Rolle der Europäischen Arbeitsbehörde bei 
der Bekämpfung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten sein wird;

47. vertritt die Auffassung, dass die EU keine Rechtsvorschriften über EU-Mindestlöhne 
annehmen sollte, da dies in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt;

48. betont, dass die EU in ihrer Handelspolitik dafür sorgen muss, dass es nicht zu unfairem 
Wettbewerb seitens Drittländern kommt, indem sichergestellt wird, dass bei 
Erzeugnissen, die in die EU eingeführt werden, die in der EU geltenden 
Arbeitsbedingungen und Arbeitsnormen eingehalten wurden;

49. ist der Auffassung, dass Unterstützung durch die EU nur Begünstigten gewährt werden 
sollte, die sowohl bei befristet beschäftigten als auch bei ständig beschäftigten 
Arbeitskräften die Sozialstandards einhalten und keine Praktiken verfolgen, die mit 
illegaler, ungeregelter und/oder nicht angemeldeter Erwerbstätigkeit in Verbindung 
stehen;

50. nimmt mit Bedauern zur Kenntnis, dass in Betrieben, in denen in großem Umfang auf 
entsandte Arbeitnehmer zurückgegriffen wird, COVID-19-Infektionen aufgetreten sind.
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